
GEMEINDE BAD ZWISCHENAHN

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage Nr.: BV/2011/137

Fachbereich/Amt: I - Hauptamt Datum: 28.10.2011
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Schüll / 04403/604-104

Beratungsfolge Termin Behandlung
Rat der Gemeinde 08.11.2011 öffentlich

Aufsichtsrat der Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Westerstede
hier: Vorschlag für einen Gemeindevertreter

Rechtsgrundlage: § 138 Abs. 3 NKomVG, § 67 NKomVG (Wahl)

Für den Aufsichtsrat der Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft mbH ist ein Mitglied zu
benennen. Nach dem geänderten Gesellschaftsvertrag dauert die Amtszeit jetzt entspre-
chend der Wahlperiode des Rates 5 Jahre (bislang 3 Jahre).

Der Besetzungsvorschlag der Gemeinde ist zu bestätigen durch die Gesellschafterver-
sammlung der Ammerländer Wohnungsbaugesellschaft mbH, die am 29.11. 2011 stattfin-
det.

Für die Benennung ist ein Wahlverfahren durchzuführen. Im ersten Wahlgang ist die abso-
lute Mehrheit (mindestens 19 Stimmen) erforderlich, im zweiten Wahlgang die einfache
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang entscheidet das von der oder dem
Ratsvorsitzenden zu ziehende Los.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde wählt in den Aufsichtsrat der Ammerländer Wohnungsbaugesell-
schaft mbH:


